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CODEC 1294 

15424/08 TELECOM 187 MI 429 COMPET 458 CONSOM 171 
CODEC 1510 

Nr. Vordokument: 14827/08 TELECOM 168 MI 405 COMPET 423 CONSOM 161 
CODEC 1451 

Betr.: Überprüfung des Rechtsrahmens der EU für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste: 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2002/21/EG über einen gemein-
samen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und –
dienste, der Richtlinie 2002/19/EG über den Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren 
Zusammenschaltung und der Richtlinie 2002/20/EG über die 
Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste 

– Politische Einigung 

I. EI�LEITU�G 

 
1. Die Europäische Kommission hat am 13. November 2007 einen Vorschlag für eine 

Richtlinie nach dem Konzept der besseren Rechtsetzung angenommen.  Dieser 
Vorschlag ist Teil des sogenannten Überprüfungspakets für den EU-Rechtsrahmen für 
elektronische Kommunikation, das zwei Vorschläge für Änderungsrichtlinien (die 
Richtlinie "Bessere Rechtsetzung" zur Änderung der geltenden Rahmenrichtlinie, 
Genehmigungsrichtlinie und Zugangsrichtlinie und die Richtlinie "Rechte der Bürger" 
zur Änderung der Universaldienstrichtlinie und der Richtlinie zum Schutz der 
Privatsphäre) und einen Vorschlag für eine Verordnung (zur Errichtung einer 
Europäischen Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation) umfasst. 
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2. Zweck des Vorschlags der Kommission für die Richtlinie "Bessere Rechtsetzung" ist 

eine Anpassung des Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation durch 

Verbesserung seiner Wirksamkeit, Verringerung der Verwaltungsressourcen für die 

wirtschaftliche Regulierung (Marktanalyseverfahren) und einen einfacheren und 

effizienteren Zugang zu Funkfrequenzen. 

 

3. Eine erste Prüfung des Vorschlags durch die Gruppe "Telekommunikation und 

Informationsgesellschaft" fand unter slowenischem Vorsitz statt. Am 12. Juni 2008 

führte der Rat einen öffentlichen Gedankenaustausch über die Überprüfung des EU-

Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste und nahm 

Kenntnis von den Sachstandsberichten des Vorsitzes zu den bisherigen Beratungen der 

Vorbereitungsgremien des Rates. 

 

4. Unter dem derzeitigen französischen Vorsitz wurde der Vorschlag eingehender geprüft, 

sowohl auf der Grundlage eines unter slowenischem Vorsitz erstellten Kompromiss-

textes des Vorsitzes als auch in Bezug auf die vom Europäischen Parlament am 

24. September 2008 in erster Lesung angenommenen Abänderungen. 

 

5. Die Kommission hat ihren im Anschluss an die erste Lesung des Europäischen 

Parlaments geänderten Vorschlag (Dok. 15424/08) am 6. November 2008 angenommen. 

 

6. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme am 29. Mai 

2008 abgegeben; der Ausschuss der Regionen hat am 19. Juni 2008 Stellung 

genommen. 

 

II. ERGEB�IS DER BERATU�GE� DES ASTV 

 
1. Der Kompromissvorschlag des Vorsitzes zur Zugangsrichtlinie ist in der Anlage ent-

halten. Dieser Text, in den die Ergebnisse der letzten Beratungen der Gruppe und des 

AStV eingeflossen sind, bietet eine konsolidierte Fassung des Vorschlags für eine 

Änderungsrichtlinie auf der Grundlage der geltenden Richtlinie 2002/19/EG und enthält 

sämtliche Bestimmungen der genannten Richtlinie (von Artikel 1 bis Anhang II), und 

zwar auch die, für die keine Änderungen vorgeschlagen sind. 
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2. Der AStV hat weitgehendes Einvernehmen über die wesentlichen Komponenten des 

Kommissionsvorschlags erzielt und der Stellungnahme des Europäischen Parlaments in 

erster Lesung gebührend Rechnung getragen. 

 

 a. Weiter zu prüfende Detailfragen 

 

 Bezugnahmen auf Investitionen in �etze der nächsten Generation  

 In Artikel 13 der Zugangsrichtlinie ist Folgendes vorgesehen: "Die nationalen Regulierungs-

behörden tragen den Investitionen des Betreibers Rechnung und ermöglichen ihm eine 

angemessene Rendite für das entsprechend eingesetzte Kapital, wobei die damit verbundenen 

Risiken zu berücksichtigen sind.". Im Anschluss an die Erörterungen in der Gruppe und im 

AStV wurde diese Formulierung um einen Verweis auf Netze der nächsten Generation 

erweitert. Nach Auffassung einiger Delegationen sollte dieser Verweis größeren Nachdruck 

erhalten, damit ein noch eindeutigeres politisches Signal im Hinblick auf die Förderung der 

Errichtung von Netzen der nächsten Generation gegeben wird. 

 

Trennung der Funktionsbereiche 

 Artikel 13a des Vorsitztextes wurde ausführlich erörtert, insbesondere hinsichtlich der Fragen, 

ob die Trennung der Funktionsbereiche als Abhilfemaßnahme aufgenommen werden sollte, 

ob die Trennung der Funktionsbereiche nur "in Ausnahmefällen" verhängt werden sollte und 

ob die Trennung der Funktionsbereiche angeordnet werden sollte, wenn der Wettbewerb im 

Bereich Infrastruktur unzureichend ist. Eine weitere Frage betrifft das Verfahren zur 

Auferlegung der Trennung der Funktionsbereiche, einschließlich der jeweiligen Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten der Kommission und der nationalen Regulierungsbehörden. 

 

 b. �och bestehende Vorbehalte 
 

Alle Delegationen erhalten sprachliche Vorbehalte aufrecht und die Kommission hat sich 

ihren Standpunkt zum Kompromissvorschlag des Vorsitzes insgesamt vorbehalten. 
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 Einzelvorbehalte wurden zu den folgenden Einzelbestimmungen eingelegt: 

- Rechte und Pflichten der Unternehmen (Artikel 4 Absatz 1) (Fußnote 1); 

- Verpflichtungen in Bezug auf den Zugang zu bestimmten Netzeinrichtungen und deren 

Nutzung (Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c) (Fußnote 3); 

- Bezugnahme auf Investitionen in Netze der nächsten Generation (Artikel 13 Absatz 1) 

(Fußnote 4); 

- Trennung der Funktionsbereiche (Artikel 13a) (Fußnoten 2, 5, 6, 7, 8, 9 und 10). 

 

III. AUFGABE DES RATES 

 

 Der Rat wird daher ersucht, die noch offenen Fragen zu prüfen, damit eine politische 

Einigung erzielt werden kann. Der Text sollte im Hinblick auf die Annahme des Gemein-

samen Standpunkts des Rates den Rechts- und Sprachsachverständigen zur abschließenden 

Überarbeitung übermittelt werden. 

 

 

 

_______________________________
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A�LAGE 

 

KOMPROMISSVORSCHLAG DES VORSITZES FÜR DIE 

 
KO�SOLIDIERTE FASSU�G DES VORSCHLAGS ZUR Ä�DERU�G DER RICHTLI�IE 

2002/19/EG 

(Zugangsrichtlinie) 

 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 95, 

 

auf Vorschlag der Kommission, 

 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags, 

 

[in Erwägung nachstehender Gründe:] 

 

 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

GELTU�GSBEREICH, ZIELSETZU�G U�D BEGRIFFSBESTIMMU�GE� 

 

 

Artikel 1 

Geltungsbereich und Zielsetzung 

 

1. Auf der von der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) geschaffenen Grundlage wird mit 

der vorliegenden Richtlinie die Regulierung des Zugangs zu elektronischen Kommunikationsnetzen 

und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung durch die Mitgliedstaaten 

harmonisiert. Ziel ist es, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Binnenmarkts einen 

Rechtsrahmen für die Beziehungen zwischen Netzbetreibern und Diensteanbietern zu schaffen, der 

einen nachhaltigen Wettbewerb und die Interoperabilität der elektronischen Kommunikations-

dienste gewährleistet und die Interessen der Verbraucher fördert. 

 

2. Mit dieser Richtlinie werden für Betreiber und für Unternehmen, die eine Zusammen-

schaltung ihrer Netze und zugehörigen Einrichtungen und/oder den Zugang hierzu wünschen, 

Rechte und Pflichten festgelegt. Ferner werden Ziele für nationale Regulierungsbehörden in Bezug 

auf den Zugang und die Zusammenschaltung vorgegeben und Verfahren festgelegt, die gewähr-

leisten sollen, dass die von den nationalen Regulierungsbehörden auferlegten Verpflichtungen 

überprüft und nach Erreichen der angestrebten Ziele gegebenenfalls aufgehoben werden. Der 

Zugang für Endnutzer fällt nicht unter den Begriff "Zugang" im Sinne dieser Richtlinie. 

 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Begriffsbestimmungen nach Artikel 2 der Richt-

linie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie). 

 

Darüber hinaus gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
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a) "Zugang": die ausschließliche oder nicht ausschließliche Bereitstellung von Einrichtungen 

und/oder Diensten für ein anderes Unternehmen unter bestimmten Bedingungen zur 

Erbringung von elektronischen Kommunikationsdiensten, auch bei deren Verwendung zur 

Erbringung von  Diensten der Informationsgesellschaft oder Rundsendediensten. Dies 

umfasst unter anderem Folgendes: Zugang zu Netzkomponenten und zugehörigen 

Einrichtungen, wozu auch der feste oder nicht feste Anschluss von Geräten gehören kann 

(dies beinhaltet insbesondere den Zugang zum Teilnehmeranschluss sowie zu Einrichtungen 

und Diensten, die erforderlich sind, um Dienste über den Teilnehmeranschluss zu erbringen); 

Zugang zu physischen Infrastrukturen wie Gebäuden, Leitungsrohren und Masten; Zugang zu 

einschlägigen Softwaresystemen, einschließlich Systemen für die Betriebsunterstützung; 

Zugang zu informationstechnischen Systemen oder Datenbanken für Vorbestellung, 

Bereitstellung, Auftragserteilung, Anforderung von Wartungs- und 

Instandsetzungsarbeiten sowie Abrechnung; Zugang zur Nummernumsetzung oder zu 

Systemen, die eine gleichwertige Funktion bieten; Zugang zu Fest- und Mobilfunknetzen, 

insbesondere, um Roaming zu ermöglichen; Zugang zu Zugangsberechtigungssystemen für 

Digitalfernsehdienste und Zugang zu Diensten für virtuelle Netze. 

 

b) "Zusammenschaltung": die physische und logische Verbindung öffentlicher Kommunika-

tionsnetze, die von demselben oder einem anderen Unternehmen genutzt werden, um Nutzern 

eines Unternehmens die Kommunikation mit Nutzern desselben oder eines anderen Unter-

nehmens oder den Zugang zu den von einem anderen Unternehmen angebotenen Diensten zu 

ermöglichen. Dienste können von den beteiligten Parteien erbracht werden oder von anderen 

Parteien, die Zugang zum Netz haben. Zusammenschaltung ist ein Sonderfall des Zugangs 

und wird zwischen Betreibern öffentlicher Netze hergestellt. 

 

c) "Betreiber": ein Unternehmen, das ein öffentliches Kommunikationsnetz oder eine zugehörige 

Einrichtung bereitstellt oder zu deren Bereitstellung befugt ist. 

 

d) "Breitbild-Fernsehdienst": ein Fernsehdienst, der ganz oder teilweise aus Programmen 

besteht, die zur Darstellung in einem Breitbildformat voller Höhe produziert und bearbeitet 

wurden. Das 16:9-Format ist das Referenzformat für Breitbild-Fernsehdienste. 
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e) "Teilnehmeranschluss": die physische Verbindung, mit dem der Netzabschlusspunkt in den 

Räumlichkeiten des Teilnehmers an den Hauptverteilerknoten oder an eine gleichwertige 

Einrichtung im festen öffentlichen […] elektronischen Kommunikationsnetz verbunden 

wird. 

 

 

KAPITEL II 

ALLGEMEI�E BESTIMMU�GE� 

 

 

Artikel 3 

Allgemeiner Rahmen für Zugang und Zusammenschaltung 

 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für Unternehmen im betreffenden oder einem anderen 

Mitgliedstaat keine Einschränkungen bestehen, die sie daran hindern, in Übereinstimmung mit dem 

Gemeinschaftsrecht untereinander Vereinbarungen über technische oder geschäftliche Zugangs- 

und/oder Zusammenschaltungsregelungen auszuhandeln. Unternehmen, die Zugang oder Zusam-

menschaltung wünschen, brauchen keine Betriebsgenehmigung für den Mitgliedstaat, in dem der 

Zugang oder die Zusammenschaltung beantragt wird, sofern sie dort keine Dienste erbringen und 

keine Netze betreiben. 

 

2. Unbeschadet des Artikels 31 der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommu-

nikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) heben die Mitgliedstaaten Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften auf, mit denen Netzbetreiber verpflichtet werden, bei der Gewährung des 

Zugangs oder der Zusammenschaltung verschiedener Unternehmen unterschiedliche Bedingungen 

für gleichwertige Dienste anzubieten, ebenso wie Vorschriften, die ihnen Verpflichtungen 

auferlegen, die nicht im Zusammenhang mit den tatsächlich bereitgestellten Zugangs- und 

Zusammenschaltungsdiensten stehen, und zwar unbeschadet der Bedingungen, die im Anhang der 

Richtlinie 2002/20/EG (Genehmigungsrichtlinie) festgelegt sind. 
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Artikel 4 

Rechte und Pflichten der Unternehmen 

 

1. Betreiber öffentlicher Kommunikationsnetze sind berechtigt und auf Antrag von hierzu 

gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2002/20/EG (Genehmigungsrichtlinie) befugten Unternehmen 

verpflichtet, über die Zusammenschaltung zwecks Erbringung öffentlich zugänglicher elektro-

nischer Kommunikationsdienste zu verhandeln, um die gemeinschaftsweite Bereitstellung von 

Diensten sowie deren Interoperabilität zu gewährleisten. Die Betreiber bieten den Unternehmen den 

Zugang und die Zusammenschaltung zu Bedingungen an, die mit den von der nationalen 

Regulierungsbehörde gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 8 auferlegten Verpflichtungen in Einklang 

stehen.1  

 

2. Für die Verteilung von Digitalfernsehdiensten eingerichtete öffentliche elektronische 

Kommunikationsnetze müssen zur Ausstrahlung von Breitbild-Fernsehdiensten und -programmen 

geeignet sein. Netzbetreiber, die Breitbild-Fernsehdienste oder -programme empfangen und 

weiterverteilen, müssen das Breitbildformat beibehalten. 

 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen unbeschadet des Artikels 11 der Richtlinie 2002/20/EG 

(Genehmigungsrichtlinie), dass Unternehmen, die vor, bei oder nach den Verhandlungen über 

Zugangs- oder Zusammenschaltungsregelungen Informationen von einem anderen Unternehmen 

erhalten, diese nur für den Zweck nutzen, für den sie geliefert wurden, und stets die Vertraulichkeit 

der übermittelten oder gespeicherten Information wahren. Die erhaltenen Informationen dürfen 

nicht an Dritte, insbesondere andere Abteilungen, Tochterunternehmen oder Geschäftspartner, für 

die diese Informationen einen Wettbewerbsvorteil darstellen könnten, weitergegeben werden. 

 

                                                 
1 ES: Vorbehalt zu diesem Absatz. 
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Artikel 5 

Befugnisse und Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörden in Bezug auf Zugang 

und Zusammenschaltung 

 

1. Die nationalen Regulierungsbehörden fördern und garantieren gegebenenfalls entsprechend 

dieser Richtlinie bei ihren Maßnahmen zur Verwirklichung der in Artikel 8 der Richt-

linie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) festgelegten Ziele einen angemessenen Zugang und eine 

geeignete Zusammenschaltung sowie die Interoperabilität der Dienste und nehmen ihre 

Zuständigkeit in einer Weise wahr, die Effizienz und nachhaltigen Wettbewerb, effiziente 

Investitionen und Innovation fördert und den Endnutzern größtmöglichen Nutzen bringt. 

 

Unbeschadet etwaiger Maßnahmen gemäß Artikel 8 in Bezug auf Unternehmen mit beträchtlicher 

Marktmacht können die nationalen Regulierungsbehörden insbesondere folgende Maßnahmen 

treffen: 

 

a) In dem zur Gewährleistung des End-zu-End-Verbunds von Diensten erforderlichen Umfang 

können sie den Unternehmen, die den Zugang zu den Endnutzern kontrollieren, Verpflich-

tungen auferlegen, wozu in begründeten Fällen auch die Verpflichtung gehören kann, ihre 

Netze zusammenzuschalten, sofern dies noch nicht geschehen ist. 

 

b) In dem zur Gewährleistung des Zugangs der Endnutzer zu vom Mitgliedstaat festgelegten 

digitalen Rundfunk- und Fernsehdiensten erforderlichen Umfang können sie die Betreiber 

dazu verpflichten, zu fairen, ausgewogenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen den 

Zugang zu den in Anhang I Teil II aufgeführten anderen Einrichtungen zu gewähren. 

 

2. Gestrichen. 

 

2. Die gemäß […] Absatz 1 auferlegten Verpflichtungen und Bedingungen müssen objektiv, 

transparent, verhältnismäßig und nichtdiskriminierend sein; für ihre Anwendung gelten die 

Verfahren der Artikel 6 und 7 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie). 
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(46) Unter bestimmten Umständen ist es zwar angemessen, dass eine nationale Regulierungs-
behörde Betreibern, die nicht über beträchtliche Marktmacht verfügen, Verpflichtungen 
auferlegt, um Ziele wie durchgehende Konnektivität und Interoperabilität von Diensten zu 
erreichen oder um Effizienz und nachhaltigen Wettbewerb zu fördern und den größt-

möglichen �utzen für die Endnutzer zu gewährleisten, es muss aber sichergestellt werden, 
dass solche Verpflichtungen im Einklang mit dem Rechtsrahmen und insbesondere dessen 
0otifizierungsverfahren auferlegt werden. 

 

3. Gestrichen. 

 

3. In Bezug auf Zugang und Zusammenschaltung gemäß Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die nationale Regulierungsbehörde befugt ist, in begründeten Fällen aus eigener 

Initiative […] tätig zu werden, um entsprechend der vorliegenden Richtlinie und den Verfahren der 

Artikel 6 und 7 sowie der Artikel 20 und 21 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) die 

Beachtung der in Artikel 8 derselben Richtlinie aufgeführten politischen Ziele zu gewährleisten.  

 

KAPITEL III 

VERPFLICHTU�GE� FÜR BETREIBER U�D VERFAHRE� DER MARKTPRÜFU�G 

 

 

Artikel 6 

Zugangsberechtigungssysteme und andere Einrichtungen 

 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Bezug auf die Zugangsberechtigung für digitale 

Fernseh- und Rundfunkdienste, die an Zuschauer und Hörer in der Gemeinschaft ausgestrahlt 

werden, unabhängig von der Art der Übertragung die in Anhang I Teil I festgelegten Bedingungen 

gelten. 

 

2. Entsprechend der Technologie- und Marktentwicklung […] kann die Kommission Durch-

führungsmaßnahmen zur Änderung des Anhangs I erlassen. Entsprechende Maßnahmen, 

durch die nicht wesentliche Bestimmungen dieser Richtlinie geändert werden, werden nach 

dem in Artikel 14 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 
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(47) Die Kommission ist befugt, Durchführungsmaßnahmen zu erlassen, um die Bedingungen für 
den Zugang zu digitalen Fernseh- und Rundfunkdiensten gemäß Anhang I an Markt- und 
Technologieentwicklungen anzupassen. Dies gilt auch für die Mindestliste der Punkte in 
Anhang II, die im Rahmen der Transparenzpflicht zu veröffentlichen sind. 

 
3. Unbeschadet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten ihren nationalen Regulierungs-

behörden gestatten, möglichst bald nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie und danach in regel-

mäßigen Zeitabständen die gemäß diesem Artikel angewandten Bedingungen zu überprüfen, indem 

sie nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) eine Marktanalyse 

vornehmen, um festzustellen, ob die angewandten Bedingungen beibehalten, geändert oder 

aufgehoben werden sollen. 

 
Sollten die nationalen Regulierungsbehörden aufgrund der Marktanalyse zu der Auffassung 

gelangen, dass ein oder mehrere Betreiber nicht über eine beträchtliche Marktmacht auf dem 

relevanten Markt verfügen, so können sie die Bedingungen in Bezug auf diese Betreiber gemäß den 

Verfahren der Artikel 6 und 7 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) ändern oder aufheben, 

allerdings nur insoweit, als 

 
a) die Zugangsmöglichkeiten der Endnutzer zu bestimmten, unter Artikel 31 der Richt-

linie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) fallenden Rundfunk- und Fernsehübertragungen 

und Übertragungskanälen und -diensten durch eine derartige Änderung oder Aufhebung nicht 

negativ beeinflusst werden; 

 
b) die Aussichten für einen wirksamen Wettbewerb auf den Märkten für 

 
 i) digitale Fernseh- und Rundfunkdienste auf Endkundenebene und 

 
 ii) Zugangsberechtigungssysteme und andere zugehörige Einrichtungen 

 

durch eine derartige Änderung oder Aufhebung nicht negativ beeinflusst werden. 

 
Die Änderung oder Aufhebung von Bedingungen ist den hiervon betroffenen Parteien rechtzeitig 

anzukündigen.  

 
4. Die gemäß diesem Artikel angewandten Bedingungen berühren nicht die Fähigkeit der 

Mitgliedstaaten, Verpflichtungen in Bezug auf die Darstellungsaspekte elektronischer 

Programmführer und ähnlicher Anzeige- und Navigationshilfen festzulegen. 
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Artikel 7 

Überprüfung früherer Verpflichtungen in Bezug auf Zugang und Zusammenschaltung 

Gestrichen. 

 

Artikel 8 

Auferlegung, Änderung oder Aufhebung von Verpflichtungen 

 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden befugt sind, die 

in den Artikeln 9 bis 13a genannten Verpflichtungen aufzuerlegen. 2 

 

2. Wird ein Betreiber aufgrund einer Marktanalyse nach Artikel 16 der Richtlinie 2002/21/EG 

(Rahmenrichtlinie) als Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht auf einem bestimmten Markt 

eingestuft, so erlegt die nationale Regulierungsbehörde diesem im erforderlichen Umfang die in den 

Artikeln 9 bis 13 der vorliegenden Richtlinie genannten Verpflichtungen auf. 

 

3. Unbeschadet 

 

– […] des Artikels 5 […] Absatz 1 […] und des Artikels 6, 

 

– der Artikel 12 und 13 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie), der Bedingung 7 in 

Teil B des Anhangs der Richtlinie 2002/20/EG (Genehmigungsrichtlinie), die gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 jener Richtlinie angewandt wird, sowie der Artikel 27, 28 und 30 der 

Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) oder der einschlägigen Bestimmungen der 

Richtlinie […] 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 

2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 

[…] elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 

Kommunikation), die Verpflichtungen für Unternehmen enthalten, mit Ausnahme jener, die 

als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, oder 

                                                 
2 Vorbehalte im Zusammenhang mit den Fußnoten zur Trennung der Funktionsbereiche 

(Artikel 13a). 
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– der Notwendigkeit der Einhaltung internationaler Verpflichtungen 

 

erlegen die nationalen Regulierungsbehörden Betreibern, die nicht gemäß Absatz 2 eingestuft 

wurden, die in den Artikeln 9 bis 13 genannten Verpflichtungen nicht auf. 

 

Wenn eine nationale Regulierungsbehörde unter außergewöhnlichen Umständen beabsichtigt, 

Betreibern mit beträchtlicher Marktmacht andere als die in den Artikeln 9 bis 13 genannten 

Verpflichtungen in Bezug auf Zugang und Zusammenschaltung aufzuerlegen, so unterbreitet sie der 

Kommission einen entsprechenden Antrag. Die Kommission berücksichtigt weitestgehend die 

Stellungnahme der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für Telekommunikation 

(nachstehend "GERT" genannt). Die Kommission trifft gemäß Artikel 14 Absatz 2 eine 

Entscheidung, mit der der nationalen Regulierungsbehörde gestattet oder untersagt wird, diese 

Maßnahmen zu ergreifen. 

 

4. Die nach diesem Artikel auferlegten Verpflichtungen müssen der Art des aufgetretenen 

Problems entsprechen und müssen im Hinblick auf die Ziele des Artikels 8 der Richtlinie 

2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) angemessen und gerechtfertigt sein. Die Verpflichtungen dürfen 

nur nach der Anhörung gemäß den Artikeln 6 und 7 jener Richtlinie auferlegt werden. 

 

5. Im Zusammenhang mit Absatz 3 Unterabsatz 1 dritter Gedankenstrich unterrichten die 

nationalen Regulierungsbehörden die Kommission gemäß dem Verfahren des Artikels 7 der 

Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) über ihre Entscheidung, Marktteilnehmern 

Verpflichtungen aufzuerlegen, diese zu ändern oder aufzuheben. 



  
  

 

15695/08  lh/DKE/fr 15 
ANLAGE DG C II B  DE 

Artikel 9 

Transparenzverpflichtung 

 
1. Die nationalen Regulierungsbehörden können Betreibern gemäß Artikel 8 Verpflichtungen 

zur Transparenz in Bezug auf die Zusammenschaltung und/oder den Zugang auferlegen, wonach 

diese bestimmte Informationen, z. B. Informationen zur 2000 Buchführung, technische 

Spezifikationen, Netzmerkmale, Bereitstellungs- und Nutzungsbedingungen – einschließlich 

Verkehrsabwicklungsstrategien – sowie Tarife, veröffentlichen müssen. 

 
2. Die nationalen Regulierungsbehörden können insbesondere von Betreibern mit Gleich-

behandlungsverpflichtungen die Veröffentlichung eines Standardangebots verlangen, das hin-

reichend entbündelt ist, um sicherzustellen, dass Unternehmen nicht für Leistungen zahlen müssen, 

die für den gewünschten Dienst nicht erforderlich sind, und in dem die betreffenden Dienstangebote 

dem Marktbedarf entsprechend in einzelne Komponenten aufgeschlüsselt und die entsprechenden 

Bedingungen einschließlich der Tarife angegeben werden. Die nationalen Regulierungsbehörden 

sind unter anderem befugt, Änderungen des Standardangebots vorzuschreiben, um den nach dieser 

Richtlinie auferlegten Verpflichtungen zur Geltung zu verhelfen. 

 
3. Die nationalen Regulierungsbehörden können genau festlegen, welche Informationen mit 

welchen Einzelheiten in welcher Form zur Verfügung zu stellen sind. 

 
4. Obliegen einem Betreiber Verpflichtungen nach Artikel 12 hinsichtlich […] des Zugangs zur 

�etzinfrastruktur auf Vorleistungsebene einschließlich des entbündelten Zugangs zur […] 

Teilnehmeranschlussleitung an einem bestimmten Standort, so stellen die nationalen 

Regulierungsbehörden ungeachtet des Absatzes 3 sicher, dass ein Standardangebot veröffentlicht 

wird, das mindestens die in Anhang II genannten Komponenten umfasst. 

 

(42a) Für neue Marktteilnehmer ist es möglicherweise unwirtschaftlich, innerhalb einer ange-

messenen Frist ein komplettes oder partielles Gegenstück zu den Ortsnetzanlagen des 

etablierten Betreibers zu schaffen. In diesem Zusammenhang kann die verbindliche 

Anordnung der Gewährung eines entbündelten Zugangs zum Teilnehmeranschluss oder 

Teilnetz durch die Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht den Marktzugang erleichtern 

und den Wettbewerb auf den Märkten für den Zugang von Endkunden zu den Breitband-

netzen erhöhen. Ist unter bestimmten Umständen der Zugang zum Teilnehmeranschluss 

oder Teilnetz technisch oder wirtschaftlich nicht durchführbar, so können Verpflichtun-

gen zur Bereitstellung eines nichtmateriellen oder virtuellen �etzzugangs mit gleichem 

Funktionsumfang angewendet werden. 
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5. […] Die Kommission kann die entsprechend der Technologie- und Marktentwicklung 

erforderlichen Änderungen des Anhangs II vornehmen. Entsprechende Maßnahmen, durch 

die nicht wesentliche Bestimmungen dieser Richtlinie geändert werden, werden nach dem in 

Artikel 14 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. Bei der 

Anwendung dieses Absatzes kann die Kommission durch die GERT unterstützt werden. 

 

Artikel 10 

Gleichbehandlungsverpflichtung 

 

1. Eine nationale Regulierungsbehörde kann gemäß Artikel 8 Gleichbehandlungsverpflichtungen 

in Bezug auf die Zusammenschaltung und/oder den Zugang auferlegen. 

 

2. Die Gleichbehandlungsverpflichtungen stellen insbesondere sicher, dass der betreffende 

Betreiber anderen Unternehmen, die gleichartige Dienste erbringen, unter den gleichen Umständen 

gleichwertige Bedingungen bietet und Dienste und Informationen für Dritte zu den gleichen 

Bedingungen und mit der gleichen Qualität bereitstellt wie für seine eigenen Produkte oder die 

seiner Tochter- oder Partnerunternehmen. 

 

Artikel 11 

Verpflichtung zur getrennten Buchführung 

 

1. Die nationalen Regulierungsbehörden können gemäß Artikel 8 für bestimmte Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Zusammenschaltung und/oder dem Zugang eine getrennte Buchführung 

vorschreiben. 

 

Die nationalen Regulierungsbehörden können insbesondere von einem vertikal integrierten 

Unternehmen verlangen, seine Großkundenpreise und internen Kostentransfers transparent zu 

gestalten, unter anderem um sicherzustellen, dass eine etwaige Gleichbehandlungsverpflichtung 

gemäß Artikel 10 befolgt wird, oder um gegebenenfalls eine unlautere Quersubventionierung zu 

verhindern. Die nationalen Regulierungsbehörden können das zu verwendende Format und die zu 

verwendende Buchführungsmethode festlegen. 
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2. Um leichter überprüfen zu können, ob die Transparenz- und die Nichtdiskriminierungs-

verpflichtung eingehalten werden, können die nationalen Regulierungsbehörden unbeschadet des 

Artikels 5 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) verlangen, dass die Buchungsunterlagen 

einschließlich Daten über die von Dritten erhaltenen Beträge auf Anforderung vorgelegt werden. 

Die nationalen Regulierungsbehörden können diese Informationen veröffentlichen, soweit dies zu 

einem offenen, wettbewerbsorientierten Markt beiträgt; dabei sind die Bestimmungen der 

Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen einzuhalten. 

 
Artikel 12 

Verpflichtungen in Bezug auf den Zugang zu bestimmten �etzeinrichtungen und deren 

�utzung 

 
1. Die nationalen Regulierungsbehörden können gemäß Artikel 8 Betreiber dazu verpflichten, 

berechtigten Anträgen auf Zugang zu bestimmten Netzkomponenten und zugehörigen Einrich-

tungen und auf deren Nutzung stattzugeben, unter anderem wenn die nationale Regulierungs-

behörde der Auffassung ist, dass die Verweigerung des Zugangs oder unangemessene Bedingungen 

mit ähnlicher Wirkung die Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes auf 

Endverbraucherebene behindern oder den Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen würden. 

 
Betreibern darf unter anderem Folgendes auferlegt werden: 

 
a) die Verpflichtung, Dritten Zugang zu bestimmten Netzkomponenten und/oder -einrichtungen, 

einschließlich des Zugangs zu nicht aktiven �etzkomponenten und/oder des entbündelten 

Zugangs zum Teilnehmeranschluss, zu gewähren, um unter anderem die Betreiberauswahl 

und/oder die Betreibervorauswahl und/oder Weiterverkaufsangebote für Teilnehmer-

anschlüsse zu ermöglichen; 

 
b) mit Unternehmen, die einen Antrag auf Zugang stellen, nach Treu und Glauben zu 

verhandeln; 

 
c) die Verpflichtung, den bereits gewährten Zugang zu Einrichtungen nicht nachträglich zu 

verweigern; 

 
d) die Verpflichtung, bestimmte Dienste zu Großhandelsbedingungen zwecks Weitervertrieb 

durch Dritte anzubieten; 

 
e) die Verpflichtung, offenen Zugang zu technischen Schnittstellen, Protokollen oder anderen 

Schlüsseltechnologien zu gewähren, die für die Interoperabilität von Diensten oder Diensten 

für virtuelle Netze unverzichtbar sind; 
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f) die Verpflichtung, eine gemeinsame Unterbringung (Kollokation) oder andere Formen der 

gemeinsamen Nutzung von Einrichtungen zu ermöglichen, einschließlich der gemeinsamen 

Nutzung von Leitungsrohren, Gebäuden oder Gebäudezugängen, Antennen, Türmen und 

anderen Trägerstrukturen, Masten, Einstiegsschächten und Verteilerkästen;  

 

g) die Verpflichtung, bestimmte für die Interoperabilität durchgehender Nutzerdienste not-

wendige Voraussetzungen zu schaffen, einschließlich der Bereitstellung von Einrichtungen 

für intelligente Netzdienste oder Roaming in Mobilfunknetzen; 

 

h) die Verpflichtung, Zugang zu Systemen für die Betriebsunterstützung oder ähnlichen 

Softwaresystemen zu gewähren, die zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs bei der 

Bereitstellung von Diensten notwendig sind; 

 

i) die Verpflichtung zur Zusammenschaltung von Netzen oder Netzeinrichtungen; 

 

j) die Verpflichtung, Zugang zu zugehörigen Diensten im Zusammenhang mit Identität, 

Standort und Präsenz des �utzers zu gewähren. 

 

Die nationalen Regulierungsbehörden können diese Verpflichtungen mit Bedingungen in Bezug auf 

Fairness, Billigkeit und Rechtzeitigkeit verknüpfen. 

 

2. Wenn die nationalen Regulierungsbehörden prüfen, ob die Verpflichtungen nach Absatz 1 

aufzuerlegen sind, insbesondere bei der Beurteilung der Frage, ob derartige Verpflichtungen in 

einem angemessenen Verhältnis zu den Zielen gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2002/21/EG 

(Rahmenrichtlinie) stehen, tragen sie insbesondere den folgenden Faktoren Rechnung: 

 

a) technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit der Nutzung oder Installation konkurrierender 

Einrichtungen angesichts des Tempos der Marktentwicklung, wobei die Art und der Typ der 

Zusammenschaltung und/oder des Zugangs berücksichtigt werden, einschließlich der 

Tragfähigkeit anderer vorgelagerter Zugangsprodukte, wie etwa des Zugangs zu 

Leitungsrohren; 

 

b) Möglichkeit der Gewährung des vorgeschlagenen Zugangs angesichts der verfügbaren 

Kapazität; 
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c) Anfangsinvestition des Eigentümers der Einrichtung unter Berücksichtigung der 

Investitionsrisiken; 3 

 

d) Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung des Wettbewerbs, auch durch wirtschaftlich 

effizienten Wettbewerb im Bereich Infrastruktur; 

 

e) gegebenenfalls gewerbliche Schutzrechte oder Rechte an geistigem Eigentum; 

 

f) Bereitstellung europaweiter Dienste. 

 

3. Wenn die nationalen Regulierungsbehörden im Einklang mit diesem Artikel einem 

Betreiber die Verpflichtung auferlegen, den Zugang bereitzustellen, können sie technische 

oder betriebliche Bedingungen festlegen, die vom Betreiber und/oder von den �utzern dieses 

Zugangs erfüllt werden müssen, soweit dies erforderlich ist, um den normalen Betrieb des 

�etzes sicherzustellen. Verpflichtungen, bestimmte technische �ormen oder Spezifikationen 

zugrunde zu legen, müssen mit den gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 2002/21/EG 

(Rahmenrichtlinie) festgelegten �ormen und Spezifikationen übereinstimmen. 

 

Artikel 13 

Verpflichtung zur Preiskontrolle und Kostenrechnung 

 

1. Weist eine Marktanalyse darauf hin, dass ein Betreiber aufgrund eines Mangels an 

wirksamem Wettbewerb seine Preise zum Nachteil der Endnutzer auf einem übermäßig hohen 

Niveau halten oder Preisdiskrepanzen praktizieren könnte, so kann die nationale Regulierungs-

behörde dem betreffenden Betreiber gemäß Artikel 8 hinsichtlich bestimmter Arten von 

Zusammenschaltung und/oder Zugang Verpflichtungen betreffend die Kostendeckung und die 

Preiskontrolle einschließlich kostenorientierter Preise auferlegen und ihm bestimmte Auflagen in 

Bezug auf Kostenrechnungsmethoden erteilen. Um zu Investitionen der Betreiber auch in �etze 

der nächsten Generation anzuregen4, tragen die nationalen Regulierungsbehörden den 

Investitionen des Betreibers Rechnung und ermöglichen ihm eine angemessene Rendite für das 

entsprechend eingesetzte Kapital, wobei die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen sind.  

                                                 
3 UK: Vorbehalt zu Buchstabe c. 
4 DE, ES und CZ: Vorbehalt zu dieser Formulierung. 
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2. Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass alle vorgeschriebenen Kosten-

deckungsmechanismen und Tarifsysteme die wirtschaftliche Effizienz und einen nachhaltigen 

Wettbewerb fördern und für die Verbraucher möglichst vorteilhaft sind. In diesem Zusammenhang 

können die nationalen Regulierungsbehörden auch Preise berücksichtigen, die auf vergleichbaren, 

dem Wettbewerb geöffneten Märkten gelten. 

 

3. Wurde ein Betreiber dazu verpflichtet, seine Preise an den Kosten zu orientieren, so obliegt es 

dem betreffenden Betreiber, gegebenenfalls nachzuweisen, dass die Preise sich aus den Kosten 

sowie einer angemessenen Investitionsrendite errechnen. Zur Ermittlung der Kosten einer 

effizienten Leistungsbereitstellung können die nationalen Regulierungsbehörden eine von der 

Kostenberechnung des Unternehmens unabhängige Kostenrechnung anstellen. Die nationalen 

Regulierungsbehörden können von einem Betreiber die umfassende Rechtfertigung seiner Preise 

und gegebenenfalls deren Anpassung verlangen. 

 

4. Falls im Interesse der Preiskontrolle eine Kostenrechnungsmethode vorgeschrieben wird, 

stellen die nationalen Regulierungsbehörden sicher, dass eine Beschreibung der Kostenrechnungs-

methode öffentlich verfügbar gemacht wird, in der zumindest die wichtigsten Kostenarten und die 

Regeln der Kostenzuweisung aufgeführt werden. Die Anwendung der Kostenrechnungsmethode 

wird von einer qualifizierten unabhängigen Stelle überprüft. Eine diesbezügliche Erklärung wird 

jährlich veröffentlicht. 

 

5a. Anstatt Verpflichtungen in Bezug auf Kostenrechnungsmethoden aufzuerlegen, können 

die nationalen Regulierungsbehörden die Verwendung alternativer Preisfindungsmethoden 

für die Zusammenschaltung, wie etwa "bill and keep" (keine Weiterverrechnung), gestatten, 

sofern diese Methoden den Wettbewerb nicht behindern oder verzerren.  
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Artikel 13a 

Trennung der Funktionsbereiche5 

 

1. Gelangt die nationale Regulierungsbehörde zu dem Schluss, dass die nach den 

Artikeln 9 bis 13 auferlegten angemessenen Verpflichtungen nicht zu einem wirksamen 

Wettbewerb geführt haben6 und in größerem Umfang und fortgesetzt Wettbewerbs-

probleme/Marktversagen im Zusammenhang mit der Bereitstellung bestimmter Zugangs-

produkte auf Vorleistungsebene verursachen, so kann sie in Ausnahmefällen7 gemäß Artikel 8 

Absatz 3 Unterabsatz 2 vertikal integrierten Unternehmen die Verpflichtung auferlegen, ihre 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der betreffenden Zugangsprodukte auf 

Vorleistungsebene in einem unabhängig arbeitenden Geschäftsbereich unterzubringen. 

 

Dieser Geschäftsbereich stellt Zugangsprodukte und –dienste allen Unternehmen, ein-

schließlich der anderen Geschäftsbereiche des eigenen Mutterunternehmens, mit den gleichen 

Fristen und zu den gleichen Bedingungen, auch im Hinblick auf Preise und Dienstumfang, 

sowie mittels der gleichen Systeme und Verfahren zur Verfügung. 

 

2. Beabsichtigt eine nationale Regulierungsbehörde, eine Verpflichtung zur Trennung der 

Funktionsbereiche aufzuerlegen, so unterbreitet sie der Kommission einen Vorschlag, der 

Folgendes umfasst: 

 

a) den �achweis, dass die in Absatz 1 genannte Schlussfolgerung der nationalen 

Regulierungsbehörde begründet ist; 

 

ab) den �achweis, dass keine oder nur geringe Aussichten dafür bestehen, dass es innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens einen Wettbewerb im Bereich Infrastruktur gibt; 8 

 

                                                 
5 EL, RO, ES, DE und CZ: gegen die Möglichkeit, die Trennung der Funktionsbereiche als 

Abhilfemaßnahme aufzunehmen; deshalb Vorbehalt zu diesem Artikel. 
6 BE, IT und UK: für die Änderung des Ausdrucks "nicht … geführt haben" in "nicht … führen 

werden" oder "voraussichtlich nicht … führen werden". 
7 UK, IE, PT und SE: "in Ausnahmefällen" streichen; PL, BG, RO, BE und CZ: Beibehaltung 

dieses Ausdrucks. 
8 UK, IE, SE und IT: Vorbehalt zu Buchstabe ab. 
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b) eine Analyse der erwarteten Auswirkungen auf die Regulierungsbehörde, auf das 

Unternehmen und auf die Anreize, in den Sektor insgesamt – insbesondere im Hinblick 

auf die notwendige Wahrung des sozialen und territorialen Zusammenhalts – zu 

investieren, sowie auf sonstige Interessengruppen, insbesondere auch eine Analyse der 

erwarteten Auswirkungen auf den Infrastrukturwettbewerb und möglicher Folgen für 

die Verbraucher; 9 

 
3. Der Maßnahmenentwurf umfasst Folgendes: 

 
a) genaue Angabe von Art und Ausmaß der Trennung, insbesondere Angabe des 

rechtlichen Status des getrennten Geschäftsbereichs; 

 
b) Angabe der Vermögenswerte des getrennten Geschäftsbereichs sowie der von diesem 

bereitzustellenden Produkte bzw. Dienstleistungen; 

 
c) die organisatorischen Modalitäten zur Gewährleistung der Unabhängigkeit des 

Personals des getrennten Geschäftsbereichs sowie die entsprechenden Anreize; 

 
d) Vorschriften zur Gewährleistung der Einhaltung der Verpflichtungen; 

 
e) Vorschriften zur Gewährleistung der Transparenz der betrieblichen Verfahren, 

insbesondere gegenüber den anderen Interessengruppen; 

 
f) ein Überwachungsprogramm, mit dem die Einhaltung der Verpflichtung sichergestellt 

wird und das unter anderem die Veröffentlichung eines jährlichen Berichts beinhaltet. 

 
4. Im Anschluss an die Entscheidung der Kommission über den Entwurf der Maßnahme 

gemäß Artikel 8 Absatz 3 führt die nationale Regulierungsbehörde nach dem Verfahren des 

Artikels 16 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) eine koordinierte Analyse der 

Märkte durch, bei denen eine Verbindung zum Anschlussnetz besteht. Auf der Grundlage 

ihrer Bewertung erlegt die nationale Regulierungsbehörde gemäß den Artikeln 6 und 7 der 

Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) Verpflichtungen auf, behält sie bei, ändert sie oder 

hebt sie auf. 10 

                                                 
9 SE und UK: Vorbehalt zu diesem Absatz. 
10 IE, PT, UK, MT und IT: Vorbehalt zu diesem Absatz. 
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5. Einem Unternehmen, dem die Trennung der Funktionsbereiche auferlegt wurde, kann 

auf jedem Einzelmarkt, auf dem es als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht gemäß 

Artikel 16 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) eingestuft wurde, jede der 

Verpflichtungen gemäß den Artikeln 9 bis 13 sowie jede sonstige von der Kommission gemäß 

Artikel 8 Absatz 3 genehmigte Verpflichtung auferlegt werden. 

 

(43) Der Zweck der Funktionstrennung, bei der der vertikal integrierte Betreiber verpflichtet ist, 
betrieblich getrennte Geschäftsbereiche einzurichten, ist es, die Bereitstellung vollständig 
gleichwertiger Zugangsprodukte für alle nachgelagerten Betreiber zu gewährleisten, 
einschließlich der nachgelagerten Bereiche des vertikal integrierten Betreibers selbst. Die 
Funktionstrennung kann den Wettbewerb auf mehreren relevanten Märkten verbessern, 
indem der Anreiz zur Diskriminierung erheblich verringert wird und die Überprüfung und 
Durchsetzung der Einhaltung von Verpflichtungen zur 0ichtdiskriminierung erleichtert 
wird. In Ausnahmefällen kann sie als Abhilfemaßnahme gerechtfertigt sein, wenn eine 
tatsächliche 0ichtdiskriminierung auf mehreren der betreffenden Märkte dauernd nicht 
erreicht werden konnte und wo es innerhalb einer zumutbaren Frist geringe oder keine 
Aussichten auf einen Wettbewerb bei der Infrastruktur gibt, nachdem zuvor auf eine oder 
mehrere für angebracht erachtete Abhilfemaßnahmen zurückgegriffen wurde. Es ist jedoch 
sehr wichtig sicherzustellen, dass bei der Auferlegung der Funktionstrennung die Anreize 
für das betreffende Unternehmen, in sein 0etz zu investieren, erhalten bleiben und die 
Funktionstrennung keine potenziell negativen Auswirkungen auf das Verbraucherwohl hat. 
Die Auferlegung der Funktionstrennung erfordert eine koordinierte Analyse verschiedener 
relevanter Märkte, die mit dem Zugangsnetz in Zusammenhang stehen, gemäß dem 
Verfahren der Marktanalyse nach Artikel 16 der Rahmenrichtlinie. Bei der Durchführung 
der Marktanalyse und der Festlegung von Einzelheiten dieser Abhilfemaßnahme sollten die 
nationalen Regulierungsbehörden besonderes Augenmerk auf die Produkte richten, die von 
den getrennten Geschäftsbereichen verwaltet werden, wobei dem Umfang des 0etzausbaus 
und dem Grad des technischen Fortschritts Rechnung zu tragen ist, die die Ersetzbarkeit 
von Festnetz- und Funkdiensten beeinflussen können. Um Wettbewerbsverfälschungen im 
Binnenmarkt zu vermeiden, sollten Vorschläge für die Funktionstrennung im Voraus von der 
Kommission genehmigt werden. 

(44) Die Durchführung der Funktionstrennung sollte angemessenen Verfahren der 
Koordinierung zwischen den verschiedenen getrennten Geschäftsbereichen nicht 
entgegenstehen, damit sichergestellt ist, dass die wirtschaftlichen und unternehmerischen 
Aufsichtsrechte des Mutterunternehmens gewahrt werden. 
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Artikel 13b 

Freiwillige Trennung der Funktionsbereiche durch ein vertikal integriertes Unternehmen 

 

1. Unternehmen, die gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) auf 

einem oder mehreren relevanten Märkten als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 

eingestuft wurden, unterrichten die nationale Regulierungsbehörde im Voraus und 

rechtzeitig, damit die nationale Regulierungsbehörde die Wirkung der geplanten Transaktion 

einschätzen kann, von ihrer Absicht, ihre Ortsnetzanlagen ganz oder zu einem großen Teil 

auf eine eigene Rechtsperson mit einem anderen Eigentümer zu übertragen oder einen 

getrennten Geschäftsbereich einzurichten, um allen Anbietern auf der Endkundenebene, 

einschließlich der eigenen im Endkundenbereich tätigen Unternehmensbereiche, völlig 

gleichwertige Zugangsprodukte zu liefern. 

 

Die Unternehmen unterrichten die nationale Regulierungsbehörde auch über alle 

Änderungen dieser Absicht sowie über das Endergebnis des Trennungsprozesses. 

 

2. Die nationale Regulierungsbehörde prüft die Folgen der beabsichtigten Operation auf 

die bestehenden Verpflichtungen im Rahmen der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie). 

 

Hierzu führt die nationale Regulierungsbehörde entsprechend dem Verfahren des Artikels 16 

der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) eine koordinierte Analyse der Märkte durch, 

bei denen eine Verbindung zum Anschlussnetz besteht. 

 

Auf der Grundlage ihrer Bewertung erlegt die nationale Regulierungsbehörde gemäß den 

Artikeln 6 und 7 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) Verpflichtungen auf, behält 

sie bei, ändert sie oder hebt sie auf. 

 

3. Dem rechtlich und/oder betrieblich getrennten Geschäftsbereich kann auf jedem 

Einzelmarkt, auf dem er als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht gemäß Artikel 16 

der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) eingestuft wurde, jede der Verpflichtungen 

gemäß den Artikeln 9 bis 13 sowie jede sonstige von der Kommission gemäß Artikel 8 

Absatz 3 genehmigte Verpflichtung auferlegt werden. 
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(45) Beabsichtigt ein vertikal integriertes Unternehmen die Veräußerung eines wesentlichen 
Teils oder der Gesamtheit seiner Ortsnetzanlagen an eine separate Rechtsperson mit 
anderem Eigentümer oder durch Errichtung eines getrennten Geschäftsbereichs für die 
Zugangsprodukte, so sollte die nationale Regulierungsbehörde die Folgen der 
beabsichtigten Operation für alle bestehenden Regulierungsverpflichtungen, die dem 
vertikal integrierten Betreiber auferlegt wurden, prüfen, um die Vereinbarkeit neuer 
Vorkehrungen mit der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) und der Richtlinie 
2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) zu gewährleisten. Die betreffende nationale 
Regulierungsbehörde sollte eine neue Analyse der Märkte vornehmen, auf denen das 
getrennte Unternehmen tätig ist, und Verpflichtungen entsprechend auferlegen, 
aufrechterhalten, ändern oder aufheben. Dazu sollte die nationale Regulierungsbehörde in 
der Lage sein, Informationen von dem Unternehmen einzuholen. 

 

 

KAPITEL IV 

VERFAHRE�SVORSCHRIFTE� 

 

 

Artikel 14 

Ausschuss 

 

1. Die Kommission wird von dem mit Artikel 22 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) 

eingesetzten Kommunikationsausschuss unterstützt. 

 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3 und 7 des 

Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und 

Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

 

[...] 

 

4. Gestrichen. 
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Artikel 15 

Informationsveröffentlichung und -zugang 

 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die spezifischen Verpflichtungen, die Unternehmen 

gemäß dieser Richtlinie auferlegt werden, unter Angabe der betreffenden Produkte bzw. Dienste 

und geografischen Märkte veröffentlicht werden. Sie tragen dafür Sorge, dass aktuelle Informa-

tionen, sofern es sich nicht um vertrauliche Informationen, insbesondere Geschäftsgeheimnisse, 

handelt, für alle interessierten Parteien in leicht zugänglicher Form öffentlich zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Kopie aller veröffentlichten Informa-

tionen. Die Kommission stellt diese Informationen in einer unmittelbar zugänglichen Form zur 

Verfügung und leitet sie gegebenenfalls an den Kommunikationsausschuss weiter. 

 

 

Artikel 16 

�otifizierung 

 

1. Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission spätestens zu dem in Artikel 18 Absatz 1 

Unterabsatz 2 genannten Zeitpunkt für den Beginn der Anwendung der Richtlinie die für die 

Aufgaben gemäß dieser Richtlinie zuständigen nationalen Regulierungsbehörden. 

 

2. Die nationalen Regulierungsbehörden notifizieren der Kommission die Betreiber, von denen 

im Sinne dieser Richtlinie angenommen wird, dass sie über beträchtliche Marktmacht verfügen, 

sowie die Verpflichtungen, die ihnen nach dieser Richtlinie auferlegt wurden. Etwaige Änderungen 

der den Unternehmen auferlegten Verpflichtungen oder bei den von dieser Richtlinie betroffenen 

Unternehmen sind der Kommission unverzüglich zu notifizieren. 
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Artikel 17 

Überprüfungsverfahren 

 

Die Kommission prüft regelmäßig die Durchführung dieser Richtlinie und erstattet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat darüber Bericht, erstmals spätestens drei Jahre nach dem in 

Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 festgelegten Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser 

Richtlinie. Hierzu kann sie Informationen von den Mitgliedstaaten einholen, die ohne 

unangemessene Verzögerung zu liefern sind. 

 

 

[Artikel 18 

Umsetzung 

 

 

 

Artikel 19 

Inkrafttreten 

 

 

Artikel 20 

Adressaten] 
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ANHANG I 

 
BEDI�GU�GE� FÜR DE� ZUGA�G ZU DIGITALE� FER�SEH- U�D 

RU�DFU�KDIE�STE�, DIE A� ZUSCHAUER U�D HÖRER I� DER GEMEI�SCHAFT 

AUSGESTRAHLT WERDE� 

 
Teil I: Bedingungen für Zugangsberechtigungssysteme gemäß Artikel 6 Absatz 1 

 
Die Mitgliedstaaten stellen gemäß Artikel 6 sicher, dass in Bezug auf die Zugangsberechtigung für 

digitale Rundfunk- und Fernsehdienste, die an Zuschauer und Hörer in der Gemeinschaft ausge-

strahlt werden, unabhängig von der Art der Übertragung die nachfolgend genannten Bedingungen 

gelten: 

 
a) In der Gemeinschaft betriebene Zugangsberechtigungssysteme müssen technisch so ausgelegt 

sein, dass sie die kostengünstige Kontrollübergabe gestatten und damit Netzbetreibern auf 

lokaler oder regionaler Ebene die vollständige Kontrolle der Dienste ermöglichen, die solche 

Zugangsberechtigungssysteme nutzen. 

 
b) Alle Anbieter von Zugangsberechtigungsdiensten, die Zugangsdienste für das digitale 

Fernsehen und den digitalen Rundfunk bereitstellen und auf deren Zugangsdienste die 

Sendeanstalten angewiesen sind, um jegliche Gruppe möglicher Zuschauer oder Hörer zu 

erreichen, sind unabhängig von der Art der Übertragung verpflichtet, 

 
- allen Sendeanstalten zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen 

und unter Einhaltung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts technische Dienste 

anzubieten, die es ermöglichen, dass die digital übertragenen Dienste der Sendeanstalt 

von Zuschauern oder Hörern empfangen werden können, die über vom Diensteanbieter 

bereitgestellte Decoder verfügen und damit empfangsberechtigt sind; 

 
- über ihre Tätigkeit als Anbieter von Zugangsberechtigungsdiensten getrennt Buch zu 

führen. 

 
c) Die Inhaber gewerblicher Schutzrechte an Zugangsberechtigungsprodukten und -systemen 

stellen bei der Lizenzvergabe an Hersteller von Verbrauchergeräten sicher, dass die Vergabe 

zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen erfolgt. Die Inhaber 

gewerblicher Schutzrechte machen unter Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher 

Faktoren die Lizenzvergabe nicht von Bedingungen abhängig, die die Integration 
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- einer gemeinsamen Schnittstelle zur Zusammenschaltung mit diversen anderen 

Zugangssystemen in ein bestimmtes Produkt unterbinden, behindern oder erschweren, 

oder 

 

- spezifischer Mittel eines anderen Zugangssystems in ein bestimmtes Produkt 

unterbinden, behindern oder erschweren, sofern der Lizenznehmer die entsprechenden 

angemessenen Bedingungen einhält, die – soweit er selbst betroffen ist – die Sicherheit 

von Transaktionen der Betreiber von Zugangsberechtigungssystemen gewährleisten. 

 

 

Teil II: Andere Einrichtungen, die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b 

Bedingungen unterworfen werden können 

 

a) Zugang zu Anwendungsprogramm-Schnittstellen (API); 

 

b) Zugang zu elektronischen Programmführern (EPG). 
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ANHANG II 

 

MI�DESTBESTA�DTEILE DES VO� GEMELDETE� BETREIBER� ZU 

VERÖFFE�TLICHE�DE� STA�DARDA�GEBOTS FÜR DE� ZUGA�G ZUR 

�ETZI�FRASTRUKTUR AUF VORLEISTU�GSEBE�E, EI�SCHLIESSLICH DES 

E�TBÜ�DELTE� ZUGA�GS ZUM […] TEIL�EHMERA�SCHLUSS A� EI�EM 

BESTIMMTE� STA�DORT 

 

Im Sinne dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck 

 

a) "Teilnetz" eine Teilkomponente des Teilnehmeranschlusses, die den Netzabschlusspunkt mit 

einem Konzentrationspunkt oder einem festgelegten zwischengeschalteten Zugangspunkt des 

öffentlichen […] Festnetzes für elektronische Kommunikation verbindet; 

 

b) "entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss" den vollständig entbündelten sowie den 

gemeinsamen Zugang zum Teilnehmeranschluss; eine Änderung der Eigentumsverhältnisse 

beim Teilnehmeranschluss ist damit nicht verbunden; 

 

c) "vollständig entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss" die Bereitstellung des Zugangs 

zum Teilnehmeranschluss oder zum Teilnetz des gemeldeten Betreibers […] in der Weise, 

dass die Nutzung […] der gesamten […] Kapazität der �etzinfrastruktur ermöglicht wird; 

 

d) "gemeinsamer Zugang zum Teilnehmeranschluss" die Bereitstellung des Zugangs zum 

Teilnehmeranschluss oder zum Teilnetz des gemeldeten Betreibers für einen Begünstigten in 

der Weise, dass die Nutzung […] eines bestimmten Teils  der Kapazität der 

�etzinfrastruktur wie etwa eines Teils einer Frequenz oder einer gleichwertigen 

Komponente ermöglicht wird. 

 

A. Bedingungen für den entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss 

 

1. Netzbestandteile, zu denen der Zugang angeboten wird; dabei handelt es sich insbesondere 

um folgende Elemente zusammen mit den entsprechenden zugehörigen Einrichtungen: 

 

a) entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss (vollständig und gemeinsam); 
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b) […] entbündelter Zugang zum Teilnetz (vollständig und gemeinsam), gegebenenfalls 

einschließlich des Zugangs zu zugehörigen Einrichtungen wie Leitungsrohren und/oder 

Glasfaserkabeln für Zuführungsleitungen;  

 
ba) gegebenenfalls der Zugang zu Leitungsrohren, die die Einrichtung von Zugangsnetzen 

ermöglichen. 

 
2. Angaben zu den Standorten für den physischen Zugang, einschließlich Straßenverteiler-

kästen und Hauptverteilern, und zur Verfügbarkeit von Teilnehmeranschlüssen, Teilnetzen und 

Zuführungsleitungen in bestimmten Teilen des Zugangsnetzes sowie gegebenenfalls Informa-

tionen zur Lage der Leitungsrohre und zur Verfügbarkeit innerhalb der Leitungsrohre. 

 
3. Technische Voraussetzungen für den Zugang zu Teilnehmeranschlüssen und Teilnetzen und 

für deren Nutzung, einschließlich der technischen Daten der Doppeladerkabel […] und/oder der 

Glasfaserkabel und/oder gleichwertigen Komponente der Kabelverteiler und der zugehörigen 

Einrichtungen […]  sowie gegebenenfalls die technischen Voraussetzungen im Hinblick auf 

den Zugang zu Leitungsrohren. 

 
4. Auftrags- und Bereitstellungsverfahren sowie Nutzungsbeschränkungen. 

 
B. Kollokationsdienste 

 
1. Angaben zu den bestehenden relevanten Standorten des gemeldeten Betreibers oder zu den 

Standorten seiner Ausrüstung und zu geplanten Modernisierungen. 

 
2. Kollokationsmöglichkeiten an den in Nummer 1 genannten Standorten (einschließlich 

physische Kollokation und gegebenenfalls Fernkollokation und virtuelle Kollokation). 

 
3. Gerätemerkmale: Etwaige Beschränkungen in Bezug auf die Einrichtungen, die in 

Kollokation untergebracht werden können. 

 
4. Sicherheitsfragen: Maßnahmen der gemeldeten Betreiber, um die Sicherheit ihrer Standorte 

zu gewährleisten. 

 
5. Zutrittsvorschriften für Mitarbeiter konkurrierender Betreiber. 
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6. Sicherheitsanforderungen. 

 

7. Regeln für die Raumzuweisung bei begrenztem Kollokationsraum. 

 

8. Bedingungen, unter denen Begünstigte die verfügbaren Kollokationsstandorte oder Standorte, 

für die eine Kollokation wegen fehlender Kapazitäten abgelehnt wurde, besichtigen können. 

 

C. Informationstechnische Systeme 

 

Bedingungen für den Zugang zu Betriebsunterstützungssystemen, informationstechnischen 

Systemen oder Datenbanken des gemeldeten Betreibers für Vorbestellung, Bereitstellung, 

Auftragserteilung, Anforderung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Abrechnung. 

 

D. Lieferbedingungen 

 

1. Bearbeitungsfrist für Anträge auf Bereitstellung von Diensten und Einrichtungen; 

Vereinbarungen über den Dienstumfang, Verfahren für die Fehlerbehebung und Verfahren zur 

Wiederherstellung normaler Funktionsbedingungen sowie Parameter für die Dienstqualität. 

 

2. Übliche Vertragsbedingungen, einschließlich etwaiger Entschädigung bei Nichteinhaltung 

von Bearbeitungsfristen. 

 

3. Preise oder Preisberechnungsformeln für alle oben genannten Komponenten, Funktionen und 

Einrichtungen. 

 

 

________________ 

 


